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Nächste Gemeindeversammlung 
 
Die nächste Gemeindeversammlung findet am  

 

Mittwoch, 24. November 2021, um 20.00 Uhr 
 
im Schulhaus Zwieselberg statt. 

 
 

Herbstferien Gemeindeverwaltung 
 
In den Schulferien bleibt die Gemeindeverwaltung vom  

11. Oktober 2021 bis 17. Oktober 2021 geschlossen. Die Verwaltung ist ab Montag,  
18. Oktober 2021 wieder wie üblich geöffnet. 
 
Bei dringenden Fällen können Sie sich bei Angela Schneiter, 079 576 69 56 oder beim 
Gemeindepräsidenten, Hanspeter Iseli, 079 281 07 68 melden. 

Gemeindeverwaltung Zwieselberg 
 

 

Altpapier- und Kartonsammlung 
 
Die Schüler der 1. – 4. Klasse Zwieselberg sowie die 
5. - 6. Klasse Reutigen-Zwieselberg sammeln am 
 

Dienstag, 19. Oktober 2021 

 
Bitte Papier und Karton separat bündeln (keine Tragtaschen und keine zu schweren 
Bündel) und bis um 7.30 Uhr bereitstellen.  

Karton wird nur offen, geglättet und gebündelt entgegengenommen. 
 
Es wird eine Papier- und eine Kartonmulde bei Frau Stauffer, Glütschquartier, deponiert.  
 
Da Sie liebe Bürger und Bürgerinnen in den letzten Jahren tatkräftig mitgeholfen haben 
und die Zeitungen und die Kartons selber zu den Mulden gebracht haben, sind die 
Schulkinder fast arbeitslos geworden. Der Aufwand für die Organisation (Veloanhänger 
usw.) war fast grösser als die Sammlung selbst. 
 
Die Schule möchte gerne weiterhin die Sammlung durchführen, da sie finden, dass dies 

eine gute Erfahrung für die Schüler und Schülerinnen ist. Aus diesem Grund bitten wir 

Sie, wenn möglich die Bündel vor Ihrem Haus zu deponieren und nicht selber zu den 

Mulden zu bringen. 
 
Die Primarschule Zwieselberg dankt für Ihr Verständnis! 
 

Primarschule Zwieselberg und Reutigen 
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Untersuchungsergebnis für Trinkwasser 
 

Die Wasserversorgung orientiert die Bezüger mindestens einmal jährlich über die Qualität 
des Trinkwassers. Die Angaben stammen von der Probeentnahme vom 9. August 2021. 
Die Auswertung wurde durch die Firma Aquatest Uetendorf vorgenommen. Sämtliche 
Messwerte entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die Prüfungsberichte können Sie 
auch auf der Homepage unter Home, News und aktuelles oder auf der Verwaltung 
einsehen. 

Gesamthärte in französischen Härtegraden (°f) mit der Einteilung in den zugehörigen 
Härtebereich für die Waschmitteldosierung gemäss folgender Einstufung: 

 

Gesamthärte in °f Härtebereich 
0 – 15 weich 

15 – 25 mittelhart (Wert für Reutigen/Zwieselberg: 23.0) 
Über 25 hart 
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Wasserversorgung Reutigen-Zwieselberg 
 
 

 

Büchermärit in Zwieselberg 
 

Wann: Freitag, 24. September 2021 

Wo: Schulhaus Zwieselberg 

Zeit: 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

 
Bücher können für CHF 1.- bis CHF 2.- gekauft werden.  
Der Erlös geht an die Bibliothek Reutigen und die Schule Zwieselberg. 
 
Kaffee und Kuchen gibt es im Chrüzgass Kafi.  
 
Bitte beachten Sie die aktuellen Corona Schutzmassnahmen vor Orten. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

Bibliothek Reutigen und Schule Zwieselberg 
 
P.S. Wer gerne gelesene Bücher loswerden möchte, kann diese beim Schulhaus 
Zwieselberg oder bei der Bibliothek Reutigen abgeben (spätestens bis Donnerstag, 23. 
September 2021). Nicht verkaufte Bücher werden von uns entsorgt. 
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Ehrungen 2021 
 
Aufgrund der Verordnung für Ehrungen, welche am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist, 
suchen wir Personen oder Vereine, welche sich gemäss unserer Verordnung für eine 
Ehrung qualifizieren. Die Grundvoraussetzung ist, dass die Personen in Zwieselberg 
wohnhaft sind oder einer Mannschaft oder einem Verein angehören, welcher seinen Sitz 
in Zwieselberg hat. 
 

Anmeldung 

Vereine oder Privatpersonen melden die Anwärter/innen bis am 31. Oktober 2021 bei der 
Gemeindeverwaltung Zwieselberg.  
 

Datum der Ehrung 
Die Ehrung erfolgt anschliessend an die Herbst-Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 
24. November 2021. 
 

Auszug aus der Verordnung für Ehrungen 
Ehrung erfolgreicher Sportler/innen 
Um den Stellenwert der Sportlerehrung hoch halten zu können, wird in der Regel die gleiche 
Leistung nur einmal geehrt, ausgenommen davon sind nationale und internationale Titel. Für 
weitere Ehrungen derselben Person muss ein höherer Titel erzielt werden. Dasselbe gilt für 
Vereine und Gruppen.  
 
Bei Vereins- und Gruppenerfolgen wird der jeweilige Präsident zu einer Sitzung eingeladen, an 
welcher die an der Ehrung teilnehmenden Personen abgesprochen werden.  
 
Bedingungen für die Ehrung verdienter Sportlerinnen und Sportler sind:  
Medaillengewinn (1. - 3. Rang) / Kranzauszeichnungen an internationalen oder nationalen Einzel- 
oder Mannschaftsmeisterschaften.  

- 1. Rang bei sportlichen Anlässen mit internationaler Beteiligung.  
- 1. - 3. Rang an Berner Kantonalen Einzel- oder Mannschaftsmeisterschaften.  
- 1. Rang an Berner-Oberländischen Meisterschaften.  

 
Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften oder Olympischen Spielen.  
 
Andere Leistungen, die nicht namentlich erwähnt sind, die jedoch den Vorgenannten 
gleichkommen.  
 
Schützengesellschaften oder Einzelschützen, welche an eidgenössischen oder kantonalen 
Schützenfesten den 1. - 3. Rang erzielt haben.  
 
Leistungen von Persönlichkeiten aus dem kulturellen Bereich 

Gesangs- und Musikvereine mit erzielter Note „sehr gut“ an eidgenössischen Festen.  
 
Personen, die sich im kulturellen Bereich wie Musik, in der Kunst und dergleichen hervorheben.  
 
Leistungen von beruflichen Erfolgen 

Personen, welche an beruflichen Wettbewerben oder Meisterschaften Auszeichnungen errungen 
haben.  
 
Personen, die die Lehrabschlussprüfung mit der Note 5,5 oder mehr abgeschlossen haben.  
 
Sonstige überdurchschnittliche Leistungen  
 
Gemeinderat Zwieselberg 
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Auflösung Ausgabestellen Motorfahrrad-Kontrollmarken 

(Vignetten) und – Kontrollschilder per 31. Dezember 2021  

 
Pro Jahr werden im Kanton Bern über 40'000 Vignetten von den Ausgabenstellen 
verkauft. Die manuelle Aufarbeitung der Meldungen verursacht beim Strassenverkehrs- 
und Schifffahrtsamt des Kantons Bern (SVSA Bern) einen hohen administrativen 
Aufwand. Damit die zentrale Datenbank stets aktuell ist, wird ab dem Jahr 2022 im Kanton 
Bern eine zentralisierte Distribution für Mofa-Vignetten und Kontrollschilder realisiert.  
 
Das neue Distributionsmodel sieht folgenden Ablauf vor:  
 

 Für das neue Versicherungsjahr erhalten die Fahrzeughalter/innen eine Proforma-
Rechnung, basierend auf den Vorgaben vom Vorjahr. Sobald die Rechnung mit dem 
korrekten Einzahlungsschein vollständig beglichen ist, wird die Vignette über die Druckerei 
direkt an die Fahrzeughalter/innen verschickt. Die relevanten Daten wie Vignettennummer 
und Abgabedatum werden direkt in der zentralen Datenbank des SVSA Bern mutiert. 
Somit sind die Daten bei Rückfragen im Zusammenhang mit Unfällen oder Diebstählen 
stets aktuell.  
 

 Neueinlösungen werden künftig nur noch über das SVSA Bern oder über den Postweg 
bearbeitet. Wir sind daher zwingend darauf angewiesen, immer den Original-
Fahrzeugausweis sowie das vollständig ausgefüllte Formular "Motorfahrrad-Geschäfte" zu 
erhalten. Das Formular finden Sie unter: 
https://www.svsa.pom.be.ch/svsa_pom/de/index/navi/index/organisation/formulare.html. 
Kontrollschilder und Vignetten können unter Vorweisen und Abgabe des Original-
Fahrzeugausweises sowohl am Hauptsitz des SVSA in Bern als auch bei den 
Verkehrsprüfzentren Thun, Orpund und Bützberg sowie den Agenturen Zweisimmen und 
Tavannes bezogen werden. Der angepasste Fahrzeugausweis wird anschliessend vom 
SVSA Bern gedruckt und verschickt.  
Bitte beachten Sie, dass bei einem Postgeschäft bzw. einer Einlösung über ein 
Verkehrsprüfzentrum die Verarbeitung mehrere Arbeitstage dauern kann.  
 

 Allfällige Halter-, Kontrollschild- und/oder Fahrzeugwechsel werden direkt über das 
Strassenverkehrsamt bearbeitet. Auch dazu benötigen wir immer den Original-
Fahrzeugausweis sowie das vollständig ausgefüllte Formular "Motorfahrrad-Geschäfte".  
 

Damit werden die Ausgabestellen für Kontrollschilder und Mofa-Vignetten  

per 31. Dezember 2021 aufgelöst und der Bezug bei der Gemeindeverwaltung nicht 

mehr möglich sein 

 

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt Kanton Bern 
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ÜBERSICHT VERSCHIEDENER VERANSTALTUNGEN AUF DEM 

ZWIESELBERG, September – Dezember 2021 
 
Datum  

 

Veranstaltung Ort Verschiedenes 

24. September Büchermärit Schulhaus Verkauf von Büchern bei 
Kaffee und Kuchen 

25. September Hoffest Familien 
Iseli 

Glütsch Start ab 10.00 Uhr 
(Festwirtschaft, Märit, 
Streichelzoo, Bar)  

24. Oktober  „Erinnerungen an 
alte Zeiten“ mit 
Kaffee und Kuchen 

Garage 
Schäfer 

14.00 Erinnerungen an alte 
Zeiten.  
Ab 15.00 Uhr Kaffee und 
Kuchen.  
Es findet nur bei guter 
Witterung statt.  
Anmelden bis 20. Oktober 
2021 bei Gabi Cebulla,  
Tel. 079 393 82 88. 

13. November Farb- und Style-
Beratung mit einer 
Fachperson  

Chrüzgass 
Kafi 

Zeit: 20.00 Uhr. Kosten: CHF 
10.00 pro Person. 
Anmeldung: Linda Schranz, 
Tel. 078 871 49 05 

06.Dezember Samichlaus-Anlass Familie 
Steinmann 

Es wird im gleichen Rahmen 
durchgeführt wie letztes Jahr. 
Genauere Informationen 
folgen in der Zwieselberger 
Post vom November 2021 

Ob die Veranstaltungen definitiv stattfinden, können direkt bei  

Linda Schranz, 078 871 49 05 erfragt werden. 
 

Kulturgruppe Zwieselberg 
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Hoffest bei den Familien Iseli 
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Zurückschneiden der Bäume, Grünhecken und Sträucher 
 
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den 
Strassenraum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmer aber auch Kinder und 
Erwachsene, die aus verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten.  
 

Die Baukommission bittet alle Hauseigentümer ihre Bepflanzung an den 

Gemeinden- sowie Kantonsstrasse gemäss Vorschrift zurück zu 

schneiden.  

 
Information des Kantons (BSIG Nr. 7/732.11/2.1) 
Alle Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen entlang öffentlichen 
Strassen, folgendes zu beachten: 
 
Zur Verminderung derartiger Verkehrsgefährdungen schreiben das Strassengesetz vom 4. 
Juni 2008, Art. 80 Abs. 3 und Art. 83 und die Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008, 
Art. 56 und 57, unter anderem vor: 
 
- Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hochstämmige Bäume 

müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom Fahrbahnrand haben. Überhängende 
Äste dürfen nicht in den über der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.5 m Höhe 
hineinragen; über Geh- und Radwegen müssen mindestens eine Höhe von 2.5 m und 
ein seitlicher Abstand von 50 cm freigehalten werden. 
 

- Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 
 

- An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune höchstens 60 
cm überragen. Für die nicht hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, 
landwirtschaftlichen Kulturen und dergleichen gelten die Vorschriften über 
Einfriedungen. Danach müssen solche Pflanzen bis zu einer Höhe von 1.2 m einen 
Strassenabstand von 0.5 m ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie höher, so müssen 
sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der Geltungsbereich erstreckt sich auch 
auf bestehende solche Pflanzen. 

 

Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen bis 

zum 31. Mai 2021 und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf das 

vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden. 

 
Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen einen Abstand von 2 m zur 
Grenze des öffentlichen Verkehrsraumes bzw. 0.5 m von der Gehweghinterkante haben. 
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An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtnerische 
und landwirtschaftliche Kulturen (z. B. Mais) in einem genügend grossen Abstand 
gegenüber der Fahrbahn anzupflanzen, damit sie nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig 
gemäht werden müssen.  
 
Die Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen Strassen 
privater Eigentümer haben Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und den 
Witterungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und auf die Verkehrsfläche 
stürzen könnten, rechtzeitig zu beseitigen. Sie haben die Verkehrsfläche von 
hinuntergefallenen Reisig und Blattwerk zu reinigen. 
 
Entlang von Kantonsstrassen obliegt einzig die vorsorgliche Waldpflege entlang der 
Kantonsstrassen dem Tiefbauamt des Kantons Bern. Im Übrigen sind auch entlang der 
Kantonsstrassen die Grundeigentümer verantwortlich. 

 
Der Strasseninspektor des Tiefbauamts des Kantons Bern oder die Gemeindeverwaltung 
sind gerne für nähere Auskünfte bereit.  
 

Gemeinderat Zwieselberg 
 

 

DER GEMEINDERAT UND DIE VERWALTUNG 
WÜNSCHEN IHNEN EINEN SCHÖNEN HERBST! 

 

 


